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Anderung des Bundeswählgesetzes;
lhr Schreiben vom 17. Juni 2A21

Sehr geehrter Hen Prof. Dr. Zander,

lhr Schreiben vom 17. Juni 2021, mit dem Sie eine Bundesratsinitiative zur

kuzfristigen Anderung des Bundeswahlgesetzes anregen, hat mir die

Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt zur

Beantwortung übersandt.

Anderungen des wahlrechts unterliegen dem Beurteilungs- und Gestal-

tungsspielraum des Bundestages als Gesetzgeber. Der Bundesgesetzge-

ber hat im Rahmen der Reform des wahlrechts im Jahr 2o2o firr die Bun-

destagswahl am 26. september 2021 ausdrücklich am personalisiertem

verhältniswahlrecht, bei dem die Peisonenwahl von wahlkreisbewerbem

nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit der verhältniswahl von Lan-

deslisten der Parteien kombiniert ist, festgehalten.

Eine - wie von lhnen angeregte - nunmehr kuzfristige Anderung des

wahlrechts vor der Bundestagswahl am 26. september 2021 wäre recht-

lich nicht mehrzulässig. Denn eine Anderung des wahlrechts muss immer

mit einem solchen zeitlichen Abstand zur wahl erfolgen, dass diese auch
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noch rechtzeitig umgesetä werden könnte. Entsprechende Gesetzgebungsverfahren müssen

so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass sich die Parteien bei der Aufstellung ihrer Kandidaten

auf die neue Rechtslage einstellen können, BVerfGE 121,266 (316). Anderenfalls würde in

unzulässiger Weise in die laufenden Wahlvorbereitungen und das passive bzw. aktive Wahl-

recht eingegriffen werden.

Für die nachfolgende reguläre Bundestagswahl im Jahr 2025 ist zur wirksamen Begrenzung

der Vergrößerung des Deutschen Bundestages eine Reformkommission mit neun Mitgliedem

des Deutschen Bundestages und in gleicher Anzahl Sachverständige eingesetzt, die aus-

drücklich auch eine angemessene Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an ihrer Arbeit

sicherstellen soll (BT Drs. 19/28787). Die Reformkommission soll sich auf der Grundlage der

Prinzipien des personalisierten Verhältniswahlrechts und unter besonderer Berücksichtigung

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts u.a. mit Maßnahmen zur wirksamen Be-

grenzung der Vergrößerung des Bundestages über dessen Regelgröße hinaus befassen. Bis

zum 30. September 2021 soll die Kommission dem Bundestag zunächst einen Zwischenbe-

richt erstatten und bis zum 30. Juni 2023 ihren Abschlussbericht vorlegen. Dieses Verfahren

ermöglicht in sachlicher und zeitlicher Hinsicht eine umfassende Befassung mit dieser kom-

plexen Thematik und vermag auch unter Berücksichtigung der Prinzipien der Diskontinuität

eine rechtzeitige Umsetzung von Gesetzesvorhaben sowie auch entsprechenden lnitiativen

im Bundesrat bis zur nächsten Bundestagswahlzu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass vor einer etwaigen Bundesratsinitiative

Sachsen-Anhalts zunächst die weiteren Schritte und das Ergebnis der Empfehlungen dieser

Reformkommission abzuwarten bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
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